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Feststell ung 
Umfang der Steuer befreiung 
Die Körper schaft ist nach S5 Abs. 1 Nr 

Hinweise zu steuerbegünst igten Zwecken 

Förderung der Volks- und Berufsbildung 

Sie ist nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. 

59065 Hamm 
Grünstr. 2 

Telefon 02381/918-145930 
Telefax 0800 10092675322 

Hinweis zur Ausstell ung von Zuwendungsbestat igungen 

Freistellungsbescheid 

Die Körperschaft fördert im Sinne der $5 51 ff. A0 ausschl 1eß1ich und unmittelbar folgende 
gemeinnützige Zwecke: 

für 2020 bis 2022 Zur 

KStG von der Körperschaftsteuer befreit. 

einschl ießlich der Studentenhilfe (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 A0) 

Kör per sc h a f ts t e u er 

und Gewerbesteuer 

- Förder ung der Entwicklungszusammenarbe it (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 A0) 

Hinwei se zum Kapitalertrags teuerabzug 

Anmerkungen 

27.09.2023 

Die Körper schaft ist berecht igt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet 
werden," Zuwendungsbestät igungen nach amt 1ich vorgeschr iebenem Vordruck (S 50 Abs. 1 EStDV) auszu 
stellen. Die amt ichen Muster für die Ausstel lung steuer l icher Zuwendungsbestät igungen stehen im 
Internet unter https://www. formul are-bf inv.de als ausfül l bare Formul are zur Verf ügung. 

Die Körper schaft ist ber echt igt, für Mitgliedsbe i träge Zuwendungsbestät igungen nach amt1ich vorge 
schr iebenem Vordruck (§ 5O Abs. 1 ESt DV) auszustellen. 

Zuwendungsbest ät igungen für Spenden und ggf. Mitgl iedsbeiträge dür fen nur ausgestel lt wer den, 
wenn das Dat um dieses Freistel lungsbescheides nicht länger als f ünf Jahre zurückliegt. Die Fr ist 
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0). 

Haftung bei unr icht igen Zuwendungsbest ät igungen und fehlverwendeten Zuwendungen 
Wer vorsätzlich oder grob fahr lässig eine unr icht ige Zuwendungsbest ät igung ausstel lt oder ver an 
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuerbegünst igten 
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die ent gangene Einkommen 
steuer oder Kör per schaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewer besteuer pauschal' mit 15% der Zuwen 
dung angeset zt (s 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewstG). 
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Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2027 zufl ießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital -
ertragsteuer abzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. wie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10 

Satz 1 Nr. 2 EStG die Vor lage dieses Besche i des oder die die Über lassung einer Kopie dieses Be 

Die Vor lage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftl ichen 
Geschäftsbetrieb anfal len, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist. 

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuer befreiungen auch in Zukunft von der tat 
sächl i chen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei 
ner Außenprüf ung unter 1iegt. Die tatsächl iche Geschäftsführung muss auf die ausschl ieß1 i che 
und unmittel bare Erfüllung der steuerbegünst igten Zwecke gerichtet sein und die Best immungen der 
Satzung beachten. 
Dies muss auch künftig dur ch ordnungsmäß ige Aufzeichnungen (Aufstel lung der Einnahmen und Ausgab 
en, Tät igkeitsber icht, Ver mögensübersicht mit Nachweisen über Bil dång und Entwicklung der RÜCk 
1agen) nachgewiesen werden (5 63 A0). 

***** Fortset zung siehe Seite 2 ***** 
*040891* 

scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer 
nach S 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG dur ch das depot führende Kredit-, Finanzdienst leistungs- oder 
Wertpapier inst itut. 



Steuernummer 

Er läuterungen 
Es ist regelmäß ig zu überprüfen, ob die tatsächliche Geschäftsführung den gemeinnütz igkeits 
recht 1 ichen Best i mmungen entspr icht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie bit te - vor behalt 
1ich einer abwe ichenden Aufforderung des Finanzamtes - für die Jahre 2023 bis 2025 ein. Die 
Steuererklärung ist spätest ens Ende Juli 2026 bzw. bei Beauftragung eines Steuerberaters, Rechts 
anwalts oder Wirtschaftsprüfers spätestens Ende Febr uar 2027 einzureichen (5 149 Abs. 2 und 3 der 
Abgabenordnung). 
Bitte achten Sie darauf, alle in der Steuer erklärung genannten Unter lagen (Bi1anz, Gew inn- und 
Ver lustrechnung bzw. Aufstel lung über sämt l iche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellung über das Ver 
mögen, der Mitgl iederversamml ung, Geschäftsber icht, Tät igkeitsbericht USw.) 
einzureichen. 

322/5930/1078 

Datenschutzhinweis: 

Protokolle 

Ich weise darauf hin, dass die Übermittlung der Steuererk l ärung elektronisch zu erfol gen hat: 
dies kann entweder über das ELSTER Onl ine-Finanzamt (www.elster.de) oder mittels kommerzieller 
Steuer soft ware erfolgen. 

Informat ionen 
Rechte über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpar tner in Datenschut zfragen 
entnehmen Sie bitte dem allgeme i nen Informat ionsschrei ben der Finanzver waltung. Dieses 
Infor mat ionsschreiben finden Sie unter WWw.f inanzamt.de (unter der Rubr ik "Datenschutz") oder 

Rechtsbehe 1 fsbe lehrung 
Gegen diesen Freistellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. 

Die 

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder 
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige 
Klage, Rev is ion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig 1st. In diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehel fsver fahrens. Dies gilt auch, SOweit sich ein 
angefochtener Vorauszahl ungsbescheid durch die Jahressteuer festsetzung erledigt Der Einspruch ist bei dem vorbezeichnet en Finanzamt schr iftlich einzureichen, diesem elektronisch 

zu übermitteln oder dort zur Niederschr ift zu erklären. 
Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des 

Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegetben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen 

Br ief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Uber gabe gilt die Bekannt gabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe Zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt 
Zugegangen ist. 
Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschrei ben mit Rückschein oder gegen Em 
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekannt gabe der Tag der Zustellung. 

Zu Ihrer Informat ion: 

über 

Bei Einlegung des Einspruchs so1 i der Verwaltungsakt bezei chnet werden, gegen den sich der 
Einspruch r ichtet. Es sol1 angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner 
sollen die Tatsachen, die zur Begr ündung dienen, und die Beweismittel angeführt werden. 

Wenn Sie beabs icht igen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfoh i en, den Einspruch 
"Me in ELSTER" (www.elster.de) oder jede andere Steuer-Software, die die Mögi íichkeit des 

elektronischen Einspruchs anbietet, zu übermitteln. 

weitere Infor mat ionen 

Öffnungszeiten: 
Telefonische Erreichbarkeit 
Mo. -Fr. 8:30-12:00 Uhr 

Mo. -Do. 13:30-15:00 Uhr 
Termine nach Vereinbarung 

Seite 2 

Nahverkehr sanbindung: 
Linie 2/14/R41 bis Haltestelle Rathaus 
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mit 

Servicestel le / Bürger büro 
Mo. -Mi. 8:30-12:00 Uhr 

ohne Terminvereinbarung 
Do. 7:00-17 :00 Uhr 
nur mit Terminvereinbarung 

Hinweis aus Vereinfachungsgr ünden: Adresse für Navigat ion: Hohe Str. 86, 59065 Hamm 

FinanzVeerwaltun 

Rndes Nordrhei 

eStfalen 

erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt 
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